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TIPPS & WISSENSWERTES 
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Die Sommerferien sind allerorts vorüber und in den Schulen und Universitäten hat mit dem neuen Schul- 
bzw. Studienjahr wieder ein fleißiges Treiben begonnen. Während manche enorm viel Zeit und Nerven 
in das Lernen investieren müssen, gibt es einige, denen der Lehrstoff förmlich zufliegt. Das erleichtert 
zwar einiges hinsichtlich der persönlichen Zeitplanung. Wer sich oder sein Kind jedoch tatsächlich 
hochbegabt nennen darf, benötigt möglichst frühzeitig eine entsprechend individuelle Förderung, wie 
sie beispielsweise Privatschulen leisten können. Ob und wie man diese zusätzlichen Kosten steuerlich 
geltend machen kann, erläutert unser erster Beitrag. 

Trotz Tatendrang und grundsätzlich rundem Unternehmenskonzept läuft die erste Zeit nach einer 
Unternehmensgründung im Allgemeinen erst einmal schleppend an. Statt üppiger Gewinne steht am 
Monatsende so möglicherweise ein dickes Minus, was nicht nur die Stimmung, sondern vor allem die 
Liquidität belastet. Lesen Sie in unserem zweiten Beitrag, unter welchen Umständen diese Verluste vom 
Finanzamt gewinnmindernd anerkannt werden. 

Unser dritter Beitrag beschäftigt sich mit dem wichtigen Thema der Statusfeststellung – seit Jahren ein 
Dauerbrenner in den Prüfungen der Sozialversicherungsträger. Denn ob ein vermeintlich freier 
Mitarbeiter von der Behörde tatsächlich als ein auf selbständiger Basis Tätiger oder doch als abhängig 
Beschäftigter eingeordnet wird, hat vor allem für den Arbeitgeber erhebliche finanzielle Folgen, die 
regelmäßig erst Jahre später im Rahmen einer Betriebsprüfung in geballter Form ausbrechen. 

Auch eigentlich bestandskräftige Steuerbescheide müssen unter Umständen Monate oder Jahre später 
noch einmal geändert werden. So kann es passieren, dass Finanzamt oder Steuerpflichtiger einen 
Fehler gemacht haben. Es kann aber beispielsweise auch sein, dass bestimmte Einkünfte noch nicht 
feststanden und nun nachträglich im Bescheid berücksichtigt werden. Schnell kann so aus einer 
ursprünglichen Erstattung eine Nachzahlung werden und auch Erstattungszinsen müssen 
zurückgezahlt werden. Inwieweit es sich dabei um negative Einkünfte aus Kapitalvermögen oder um 
steuerlich unbeachtliche Nachzahlungszinsen handelt, erfahren Sie in unserem letzten Beitrag. 

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre. 

Hochbegabt, aber nicht außergewöhnlich 
Kosten für Privatschule sind nicht als Krankheitskosten abzugsfähig 

Eine Hochbegabung kann für Lehrkräfte und Schüler herausfordernd sein. Im kürzlich vom 
Finanzgericht Münster entschiedenen Fall (Urteil vom 13. Juni 2023; 2 K 1045/22 E) litt eine Schülerin 
aufgrund ihrer zunächst nicht erkannten Hochbegabung und entsprechend mangelnder Förderung in 
der Regelschule an diversen psychosomatischen Beschwerden, die sich innerhalb eines Jahres zu 
einem besorgniserregenden gesundheitlichen Zustand entwickelten. Eine amtsärztliche Stellungnahme 
empfahl eine Unterbringung an einer Schule mit individuellen, an die Hochbegabung angepassten 
Fördermöglichkeiten. Dies war für die Eltern mit nicht unerheblichen Kosten verbunden, die sie 
steuerlich geltend machen wollten – als Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen. 

Die Eltern setzten in ihrer Einkommensteuererklärung zunächst das Schulgeld als Sonderausgaben an. 
Die darüberhinausgehenden Kosten für das Internatsgymnasium wollten sie als krankheitsbedingte 
außergewöhnliche Belastungen abziehen. Das Finanzamt und auch das Finanzgericht versagten den 
Abzug. Die Revision wurde zwar nicht zugelassen. Jedoch ist unter dem Aktenzeichen VI B 35/23 eine 
Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängig und es bleibt abzuwarten, ob der 
BFH diese annimmt. 
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Grundsätzlich können Aufwendungen als außergewöhnliche Belastung steuerlich berücksichtigt 
werden, wenn sie zwangsläufig und den Umständen nach notwendig sind und einen angemessenen 
Betrag nicht übersteigen. Die Eltern begehrten daher für die weiteren Kosten wie den Schulgeldanteil, 
der nicht als Sonderausgaben abziehbar ist, Betreuungskosten, Aufnahmegebühr, Verpflegung, 
Projekte, Bahncard 50-Abo, Kosten für Bahnfahrten und andere Fahrtkosten, Hotelkosten sowie 
Steuerberatungskosten den Abzug als außergewöhnliche Belastungen. 

Das Finanzgericht folgte dem nicht und begründete seine Ablehnung damit, dass der Schulbesuch der 
Tochter auch im Hinblick auf deren Hochbegabung erfolgt ist. Eine Hochbegabung als solche stellt aber 
keine Erkrankung dar. Kosten, die zur schulischen Förderung des Kindes aufgewendet werden, sind 
nicht als außergewöhnliche Belastung anzuerkennen, auch wenn der Besuch der (auswärtigen) Schule 
aus sozialen, psychologischen oder pädagogischen Gründen erfolgt. 

Im Streitfall war für das Gericht nicht ersichtlich, dass der Privatschulbesuch zum Zwecke der 
Heilbehandlung erfolgt ist und dort eine spezielle, unter der Aufsicht medizinisch geschulten 
Fachpersonals durchgeführte Heilbehandlung stattgefunden hat. Dass an der besuchten Privatschule 
eine Therapie hinsichtlich der vorhandenen Beschwerden durch medizinisches und/oder 
psychotherapeutisches Personal stattgefunden hätte, war auch nicht ersichtlich. Auch dem 
amtsärztlichen Schreiben können weder eine zwangsläufige medizinische Indikation des Schulbesuchs 
noch das Angebot und die Durchführung entsprechender Heilbehandlungen in der Privatschule 
entnommen werden. Der Schulbesuch als solcher kann auch bei günstigen Auswirkungen auf die 
Krankheit ebenfalls nicht als eigentliche Heilmaßnahme anzusehen sein, da es sich in diesem Fall nicht 
um unmittelbare Krankheitskosten, sondern um nicht abziehbare Kosten der Vorbeugung bzw. Folge 
einer Krankheit handelt. 

Fazit: Die Aufwendungen für die Privatschule sind, bis auf den als Sonderausgaben abzugsfähigen Teil 
des Schulgelds, als Kosten der privaten Lebensführung steuerlich nicht zu berücksichtigen. 

Gewinnerzielungsabsicht kann trotz Verlusten vorliegen 
Gesamtkonzept für Unternehmensberatung muss jedoch tragfähig sein 
Die Abgrenzung zwischen einer Tätigkeit, die als Hobby ausgeübt wird und somit steuerlich 
unbeachtlich ist und einer ernsthaften, auf die Erzielung von Gewinnen ausgerichteten Tätigkeit ist 
immer wieder Streitpunkt zwischen Steuerpflichtigen und Finanzamt. So auch im Fall eines 
Unternehmensberaters, der in den ersten Jahren seiner selbständigen Tätigkeit fast ausschließlich 
Verluste erwirtschaftete. Ob die notwendige Gewinnerzielungsabsicht vorlag und die Verluste somit 
steuerlich zu berücksichtigen waren, hatte das Finanzgericht Münster in seinem Urteil vom 13. Juni 
2023 (2 K 310/21 E) zu entscheiden. 

Der Steuerpflichtige ist Diplom-Kaufmann und besitzt verschiedene weitere berufliche Qualifikationen. 
Er war bis zu seiner Kündigung im Jahr 2015 als Unternehmensberater im Projekt- und 
Prozessmanagement angestellt tätig. Seit dem Jahr 2014 war er ebenfalls selbständig als 
Unternehmensberater tätig. In diesem Zusammenhang übte er auch eine Dozententätigkeit mit dem 
Schwerpunkt Arbeitspsychologie an einer Hochschule aus und promovierte zudem. 

In den Jahren 2014 bis 2018 erklärte der Steuerpflichtige in seinen Einkommensteuererklärungen 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die das Finanzamt jedoch mangels vorliegender 
Gewinnerzielungsabsicht nicht berücksichtigte. Das Finanzamt war der Auffassung, die geringen 
Betriebseinnahmen und die Dozententätigkeit lassen darauf schließen, dass der Kläger sich seiner 
Tätigkeit als Unternehmensberater nicht mit der Intensität gewidmet habe, wie es von einem 
Gewerbetreibenden zu erwarten sei. Die Tätigkeit des Klägers stelle keine ernstzunehmende Tätigkeit 
dar, die auf Dauer gesehen dazu geeignet und bestimmt sei, mit Gewinn zu arbeiten. Der 
Steuerpflichtige habe die über mehrere Jahre anlaufenden Verluste in nicht unerheblicher Höhe allein 
durch die hohen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit seiner Ehefrau kompensieren und finanzieren 
können. Das private Motiv für die Hinnahme der Verluste über einen längeren Zeitraum sei die 
Minderung der Einkommensteuerschuld der Kläger gewesen. 
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Dem widersprach der Steuerpflichtige. In den Streitjahren habe er maßgeblich an seinem Außenauftritt 
gearbeitet und verschiedene (Werbe-)Maßnahmen ergriffen. So habe er eine Homepage erstellt, 
Kontakte in sozialen Netzwerken geknüpft, Veranstaltungen zum Netzwerken besucht und sei 
Mitgliedschaften sowie Kooperationen eingegangen. Für seine Tätigkeit sei es erforderlich, Zugang zu 
Führungspersonen zu bekommen. Mithin habe er „Aushängeschilder“ oder „Türöffner“ benötigt. Daher 
habe er ein Promotionsstudium und auch eine Dozententätigkeit aufgenommen, da beides von den 
Führungspersonen häufig auch selbst ausgeübt werde. 

Das Finanzgericht schloss sich der Argumentation des Klägers an und erkannte die ausgeübte Tätigkeit 
als selbständige Tätigkeit als beratender Betriebswirt an. Die Verluste seien steuerlich zu 
berücksichtigen. Die Gewinnerzielungsabsicht war für das Finanzgericht nach Würdigung aller 
Gesamtumstände gegeben. 

So kann ein Beweisanzeichen für das Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht eine Betriebsführung 
sein, bei der der Betrieb nach seiner Wesensart und der Art seiner Bewirtschaftung auf die Dauer 
gesehen dazu geeignet und bestimmt ist, mit Gewinn zu arbeiten. Für das Vorliegen einer 
Gewinnerzielungsabsicht trotz langjähriger Verluste kann sprechen, dass der Steuerpflichtige hierauf 
reagiert und Maßnahmen ergriffen hat, um die Gewinnsituation zu verbessern. 

Bei neu gegründeten Betrieben, wie im Streitfall zu Beginn des Jahres 2014, spricht der Beweis des 
ersten Anscheins grundsätzlich für eine Gewinnerzielungsabsicht. Verluste der Anlaufzeit können nur 
dann steuerrechtlich nicht anerkannt werden, wenn aufgrund der bekannten Entwicklung des Betriebes 
eindeutig feststeht, dass der Betrieb von vornherein nicht in der Lage war, nachhaltige Gewinne zu 
erzielen und deshalb nach objektiver Beurteilung von Anfang an keine Einkunftsquelle im Sinne des 
Einkommensteuerrechts dargestellt. 

Die Anlaufzeit eines neu aufgebauten Betriebs ist je nach der Eigenart betriebsspezifisch festzulegen 
und beträgt grundsätzlich fünf Jahre. Diese hat der Kläger in den Streitjahren nicht überschritten. Zudem 
hat der Kläger nach Ansicht des Finanzgerichts hinreichend dargelegt, wie seine berufliche Tätigkeit als 
selbständiger Unternehmensberater in den Streitjahren ausgesehen und welche verschiedenen 
Maßnahmen er ergriffen hat. Dieses Betriebskonzept ist belastbar und jedenfalls dem Grunde nach 
geeignet, zukünftig Gewinne zu erwirtschaften. 

Auch der ehemalige Arbeitgeber des Klägers war ernsthaft davon ausgegangen, dass der Kläger mit 
seiner selbständigen Tätigkeit als Unternehmensberater Erfolg haben könnte. Dafür spricht das 
Wettbewerbs- bzw. Kontaktverbot hinsichtlich der von dem Kläger im Rahmen seiner 
Angestelltentätigkeit beratenen Führungspersönlichkeiten. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, 
dass die Verluste aus persönlichen Beweggründen hingenommen worden sind. 

Allein die Möglichkeit der Verrechnung mit anderen positiven Einkünften der Ehefrau lässt nicht Schluss 
zu, dass eine Tätigkeit aufgrund persönlicher Neigungen oder Gründe ausgeübt wird. 

Freie Fitnesstrainer oftmals abhängig beschäftigt 
Böses Erwachen in Betriebsprüfungen für Studiobetreiber 

In vielen Fitnessstudios arbeiten Trainer nicht als Angestellte, sondern sind als freie Mitarbeiter auf 
selbständiger Basis tätig. Sie halten Kurse ab und betreuen die Kunden vor Ort im Studio. In 
Betriebsprüfungen der Sozialversicherungsträger werden solche freien Mitarbeiter vermehrt als 
abhängig Beschäftige angesehen, mit der Folge, dass den Betreibern der Studios hohe Nachzahlungen 
von Sozialversicherungsbeiträgen drohen. So auch im Fall des Bayerischen Landessozialgerichts 
(LSG) in seinem Urteil vom 18. August 2023 (L 7 BA 72/23 B ER). 

Das betroffene Fitnessstudio bietet den Kunden Einzel- und Gruppentrainings sowie Fitnesskurse an. 
Dafür wurden diverse Trainer als sogenannte freie Mitarbeiter eingesetzt, die Kurse in den 
Räumlichkeiten des Studios anboten. Daneben wurden weitere Personen als freie Mitarbeiter an der 
Rezeption eingesetzt, die zum Teil zusätzliche Aufgaben erfüllten. Alle Betroffene stellten Rechnungen 
nach vereinbarten Stunden- bzw. Minutensätzen. 
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Im Rahmen einer Betriebsprüfung wurden für 17 Personen, die als freie Mitarbeiter behandelt wurden, 
Statusfeststellungsverfahren durchgeführt. Die Rentenversicherung beurteilte die Tätigkeit der 
Mitarbeiter als abhängige und somit sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und forderte rund 
60.000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen zzgl. Säumniszuschlägen nach. Dagegen wendete sich 
das Fitnessstudio mit einem Eilantrag an das Bayerische LSG. 

Das LSG lehnte den Eilantrag ab und bestätigte die Auffassung der Rentenversicherung. Nach den 
Ausführungen des Gerichts müssen eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers 
und eine Weisungsgebundenheit nicht kumulativ vorliegen. Indizien für eine selbständige Tätigkeit, wie 
die Möglichkeit, Aufträge abzulehnen, die eher abstrakte Möglichkeit der Delegation der Aufträge sowie 
eine Gewerbeanmeldung fallen nicht entscheidend ins Gewicht. Nach Abwägung der Gesamtumstände 
kam das LSG zu dem Schluss, dass den Trainern keine wesentlichen unternehmerischen 
Gestaltungsspielräume verblieben, insbesondere, da sie auch über keine alternativen Räumlichkeiten 
verfügten. Sie haben ihre Arbeitskraft zu einem fest vereinbarten Stundensatz verwertet und somit kein 
Unternehmerrisiko getragen. 

Fazit: Freie Mitarbeiter, für die bislang kein Statusfeststellungsverfahren durchgeführt wurde, stellen ein 
hohes Risiko für Unternehmer bei Betriebsprüfungen dar. Dabei ist zu beachten, dass der 
sozialversicherungsrechtliche Status für jede einzelne Tätigkeit separat zu beurteilen ist. Kommt es zu 
Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen, wird es für den Auftraggeber teuer, denn er muss 
hier im Regelfall nicht nur den Arbeitgeber- sondern auch den Arbeitnehmeranteil wirtschaftlich tragen. 

Zinsen sind nicht gleich Zinsen 
Wann an das Finanzamt zurückgezahlte Erstattungszinsen zu negativen Einkünften führen 

Wer freut sich nicht, wenn der Steuerbescheid eine Erstattung ausweist und das Finanzamt zusätzlich 
auch noch Erstattungszinsen auszahlt? Dass die Erstattungszinsen zu steuerpflichtigen 
Kapitaleinkünften führen, die der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Prozent unterliegen, ist zwar ärgerlich, 
aber angesichts der Steuererstattung verkraftbar.  

Manchmal jedoch muss der Steuerbescheid noch einmal geändert werden. Sei es, dass das Finanzamt 
oder der Steuerpflichtige einen Fehler gemacht haben oder, dass bestimmte Einkünfte noch nicht 
feststanden und jetzt nachträglich im Bescheid berücksichtigt werden. Dann kann aus der Erstattung 
schnell eine Nachzahlung werden und auch die Zinsen werden neu berechnet, sodass 
Erstattungszinsen zurückgezahlt werden müssen. Inwieweit es sich dabei um negative Einkünfte aus 
Kapitalvermögen oder um steuerlich unbeachtliche Nachzahlungszinsen handelt, hatte der 
Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich in seinem Urteil vom 1. August 2023 (VIII R 8/21) zu entscheiden. 

Der Steuerpflichtige erklärte im Streitjahr bei seinen Einkünften aus Kapitalvermögen negative 
Einnahmen aus der Rückzahlung von Zinsen zur Einkommensteuer. Erstattungszinsen stellen 
steuerrechtlich Einnahmen aus Kapitalvermögen dar, wohingegen Nachzahlungszinsen steuerlich 
unbeachtlich sind. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass auch bei einer vom Finanzamt 
"erzwungenen" Kapitalüberlassung in Höhe der zu viel erhobenen Steuer eine entgeltliche 
Kapitalüberlassung vorliegt. Die Steuererstattungsforderung wird dann so verzinst, als habe der Fiskus 
ein Darlehen erhalten, das ihm der Steuerpflichtige - wenn auch gezwungenermaßen - gewährt hat. 
Rückzahlungen dieser Erstattungszinsen führen daher grundsätzlich zu negativen Einnahmen. 

Die vom Steuerpflichtigen ermittelte negative Summe der Einnahmen resultierte aus Zinsfestsetzungen 
aus früheren Jahren. Dabei war jeweils zunächst eine hohe Erstattungssumme und nachfolgend in 
einem geänderten Bescheid eine Nachzahlung ermittelt worden. Dem Ursprungsbescheid und dem 
geänderten Bescheid lagen dabei unterschiedlich lange Zinslaufzeiträume zugrunde. Den an das 
Finanzamt zurückgezahlten Betrag berücksichtigte der Steuerpflichtige als negative Einnahmen aus 
Kapitalvermögen in seiner Steuererklärung. 
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Das Finanzamt erkannte die von dem Steuerpflichtigen im Streitjahr gezahlten Zinsen nur insoweit als 
negative Einnahmen aus Kapitalvermögen an, als diese auf dieselbe Bemessungsgrundlage und 
denselben Verzinsungszeitraum wie die zuvor festgesetzten Erstattungszinsen zur Einkommensteuer 
entfielen. Im Übrigen behandelte es die gezahlten Beträge als nicht abzugsfähige Nachzahlungszinsen. 
Dieser Einschätzung folgten sowohl das Finanzgericht als auch der Bundesfinanzhof. 

Negative Einnahmen liegen nur bei Rückabwicklung der Zinszahlung vor 

Ausweislich der Urteilsbegründung liegen negative Einnahmen in diesem Sinne nur dann vor, wenn die 
Rückzahlung der Zinseinnahmen durch das der Auszahlung zugrundeliegende Rechtsverhältnis 
veranlasst ist, es also zu einer Rückabwicklung der früheren Zinszahlung kommt. Diese Voraussetzung 
ist grundsätzlich und so auch im Streitfall nur insoweit erfüllt, als die aufgrund der erneuten 
Zinsfestsetzung von dem Steuerpflichtigen an das Finanzamt gezahlten Zinsen für denselben 
Unterschiedsbetrag und denselben Verzinsungszeitraum anfallen. Denn nur insoweit ist die 
Rückzahlung der Zinsen an das Finanzamt durch das der Auszahlung von Erstattungszinsen 
zugrundeliegende Rechtsverhältnis veranlasst.  

Soweit es hingegen an einer zeitlichen und betragsmäßigen Überschneidung der gegenläufigen 
Unterschiedsbeträge und Verzinsungszeiträume fehlt, liegt keine Rückzahlung erhaltener 
Erstattungszinsen, sondern die (erstmalige) Zahlung von Nachzahlungszinsen vor.  

Nachzahlungszinsen wirken sich nicht steuermindernd aus 

Würde man bei der Frage, in welchem Umfang die Rückzahlung erhaltener Zinsen als Rückerstattung 
von Erstattungszinsen oder als erstmalige Zahlung von Nachzahlungszinsen anzusehen ist, an den im 
Festsetzungsteil des Zinsbescheids enthaltenen Saldo anknüpfen, wären im Ergebnis auch 
einkommensteuerrechtlich unbeachtliche Nachzahlungszinsen steuermindernd berücksichtigt, was der 
gesetzlichen Regelung zuwiderliefe. Zudem würden bei einer solchen Betrachtung auch solche 
Zinsbeträge berücksichtigt, die außerhalb des ursprünglichen Verzinsungszeitraums liegen und deshalb 
schon begrifflich nicht "rückabgewickelt" werden können. 

Fazit: Werden Steuerbescheide und zeitgleich auch Zinsfestsetzungen geändert, muss sehr genau 
geschaut werden, in welcher Höhe diese als (negative) Einnahmen aus Kapitalvermögen im 
Zahlungsjahr zu berücksichtigen sind. Nur soweit die Zinszahlungszeiträume übereinstimmen, ist ein 
Ansatz möglich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Erarbeitung des Rundschreibens erfolgt mit großer Sorgfalt. 
 Eine Haftung kann hierfür jedoch nicht übernommen werden. 
 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 


	01c: 


